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kämpfen monte, bie Qlma fei nur für ift tuol)i etnfad) uerkürjt aus „Äogten«
SJlänner feffelnb, fo burfte fierootjlfo fagen. arbeiterftreik", mie „Ölberg" aus „01=

Sogar ben frangöfifrfjen „Äoljlen« baumberg", „B5einberg" ans „B5ein
ftreik" mug man gelten laffen. Dtafürlid) gartenbcrg", „îlpfelbliite" aus „5Ipfel=
ftreiben nidjt bie Äoljlen ; aber bas B3ort baumbiiite" u. a.

2ur <5c£>ätfutig 6es @ptacbgefüf)ls

3ur 27. Aufgabe
Die Agentur melbete in ihrem Bericht

über bie Sigung ber 3nternationalen
Äommiffion für bas SDÎotorfa^rgeugroefen:
„3n biefem 3ufammenf)ang befd)log bie
Äommiffion, bem eibgenöffifdjeit 3uftij=
unb Ißolijeibepartement ju empfehlen,
feine Verfügung uom 16. üluguft 1948,
monad) bie proniforifdge 3uloffung ber ben
geltenben Borfdjriften nicht entfpred)enben
neuen amerikanifchen Sealeb« Beam «

Scheinroerfer auf ben 1. 3anuar bjro.
31. December 1949 aufgehoben roirb, auf«
redjtperhalten." Dag bas nietjt fcf)ön ge=
fagt ift, empfinbet man gleich ; es ift aber
aud) nicfj't klar. Unfdjön ift ber 18au : 'Com
5)auptfag mit ber Üfusfage „befdjlog" ift
ein oerhürjter 9tebenfag abhängig („p
empfehlen") unb uon biefem nochmals
einer („bie Verfügung aufreehtperljal«
ten"), unb in biefen roirb einïîebenfag ein«
gefcgoben („roonad) bie 3ulaffung ber

Sdjeinroerfer aufgehoben roirb"), unb
oor bie Scheinroerfer mit bem langen
9tamen treten brei Beifügungen („nicht
entfpredjenben neuen amerikanifchen"),
non benen bie erfte unb roidjtigfte reid)lid)
befrachtet ift („ben geltenben Borfdjriften")
— alfo ein Banbmurm, unb roenn er auch
richtig geroickelt ift, kommt er bem Cefer
etroas oerroickelt oor. gin Sinfenber lockert
ben Sag auf, inbem er ben jroeiten oer«
kürzten fltebenfag („aufrecfftguerljaltcn")
in ein Sjmuptroort fagt („bieiMufredjterhal«
tung") unb bafür uon ben brei Beifügungen
bie erfte in einen9Tebenfagaufiöft(,,Sdjein«
roerfer, bie ben Borfdjriften nid)t ent«
fpredjen"). Bas ift fegon etroas überficl)t«
lidjer. füber es bleibt unklar, roas eigentlich
los ift: es roirb befcgloffcn, empfohlen, oer«
fügt, pgelaffen, nicht entfprocijen, uufgc«
hoben unb aufred)terhalten — roas toill
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man eigentlich? 2Bas foil gelten? ^3rah=
tifcf) mich tig ift offenbar, ob biefe neuen
Scheinroerfer jujulaffen feien ober nicht.
Sie roaren offenbar uorläufig, auf 3ufef)en
hin („prooiforifch"), pgelaffen getuefen;
bann ift biefe oorläufige 3ulaffung aufge«
hoben roorben; fie finb gurgeit alfo nicht
mehr jugelaffen, alfo oerboten, unb babei
foil es nadjUlnficht berÄommiffion bleiben,
roeshalb es bent Departement empfohlen
roirb. Dies klar p fagen, fo bag man roeig,
rooran man ift, hat ein jroeiter ginfenber
bas berechtigte Bebürfnis empfunben; nur
kann bie K'ommiffiort nicht tool)l be«
fdjliegen, „man" roerbe bem Departement
empfehlen, Eeidjter lägt fid) berjroeite
ber oerkürjtenfltebenfäge oermeiben.htbem
roir fagen: „3n biefem 3ufammenhang
befdjlog bie Äommiffion, bem eibg.3uftij«
unb fPolijeibepartement p empfehlen, es
roolle feine Berfügung uom 16. îluguft
1948 aufrechterhalten unb bemgemäg bie
neuen amerikanifdjen Sealeb« Beam«
Scheinroerfer, ba fie ben geltenben Bor«
fdjriften nicht entfpredjen, nom 1. 3anuar
1949 an nicht mehr pfiffen." (6o roirb
bas Datum „1.3anuarbjro. 31. December"
aufjufaffeit fein, ober roie ift bieBegieijung
(„bjro.") jroifdjen bem 1. Sanuar unb bent
31. Dejember 1949?)

28. Aufgabe
(Ilm aud) "och einen Beitrag ju leiften

pm „3=leifd)krieg".) 3m Bericht ber
„3133." über eine Sfcagung ber fölegger«
meifter lefen roir: „gs rourbe barauf ijin»
getuiefen, bag burd; nermehrten Berkauf
unb Berroertung oon heute in erftklaffiger
Qualität pr Berfügung fteljenben ®e=
frierfleifdjes bie fdjroierigeEage überbrüdrt
roerben könne." Berbefferungen erbeten
bis fünf Sage nad) grfdjeinen bes Jrjeftes.

Kämpfen wollte, die Olma sei nur für ist wohl einfach verkürzt ans „Kohlen-
Männerfessclnd,sodurftesiewohlsosagen, arbeiterstreik", wie „Ölberg" aus „Öl-

Sogar den französischen „Kohlen- baumberg", „Weinberg" aus „Wein-
streik" muß man gelten lassen. Natürlich gartenbcrg", „Apfelblüte" ans „Apfel-
streiken nicht die Kohlen 5 aber das Wort baumblüte" u, a.

Sur Schärfung Hes Sprachgefühls

Zur 27. Aufgabe
Die Agentur meldete in ihrem Bericht

über die Sitzung der Internationalen
Kommission für das Motorfahrzeugwesen!
„In diesem Zusammenhang beschloß die
Kommission, dem eidgenössischen Justiz-
und Polizeidepartement zu empfehlen,
seine Verfügung vom lg. August 1948,
wonach die provisorische Zulassung der den
geltenden Borschriften nicht entsprechenden
neuen amerikanischen Sealed-Beam -
Scheinwerfer auf den I, Januar bzw.
3l. Dezember 1649 aufgehoben wird, auf-
rechtzuerhalten," Daß das nicht schön ge-
sagt ist, empfindet man gleich 5 es ist aber
auch nicht klar. Unschön ist der Bau - Vom
Hauptsatz mit der Aussage „beschloß" ist
ein verkürzter Nebensatz abhängig („zu
empfehlen") und von diesem nochmals
einer („die Verfügung aufrechtzuerhal-
ten"), und in diesen wird einNebensatz ein-
geschoben („wonach die Zulassung der

Scheinwerfer aufgehoben wird"), und
vor die Scheinwerfer mit dem langen
Namen treten drei Beifügungen („nicht
entsprechenden neuen amerikanischen"),
von denen die erste und wichtigste reichlich
befrachtet ist („den geltenden Vorschriften")
^ also ein Bandwurm, und wenn er auch
richtig gewickelt ist, kommt er dem Leser
etwas verwickelt vor. Ein Einsender lockert
den Satz auf, indem er den zweiten ver-
kürzten Nebensatz („aufrechtzuerhalten")
in ein Hauptwort faßt („dieAufrechterhal-
tung") und dafür von den drei Beifügungen
die erste in einenNebensatzauflöst(„Schein-
werfer, die den Borschriften nicht ent-
sprechen"). Das ist schon etwas Übersicht-
sicher. Aber es bleibt unklar, was eigentlich
los ist! es wird beschlossen, empfohlen, ver-
fügt, zugelassen, nicht entsprochen, uufge-
hoben und aufrechterhalten — was will
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man eigentlich? Was soll gelten? Prak-
tisch wichtig ist offenbar, ob diese neuen
Scheinwerfer zuzulassen seien oder nicht,
Sie waren offenbar vorläufig, aufzusehen
hin („provisorisch"), zugelassen gewesen!
dann ist diese vorläufige Zulassung aufge-
hoben worden! sie sind zurzeit also nicht
mehr zugelassen, also verboten, und dabei
soll es nachAnsicht derKommission bleiben,
weshalb es dem Departement empfohlen
wird. Dies klar zu sagen, so daß man weiß,
woran man ist, hat ein zweiter Einsender
das berechtigte Bedürfnis empfunden! nur
kann die Kommission nicht wohl be-
schließen, „man" werde dem Departement
empfehlen, Leichter läßt sich der zweite
der verkürztenNebensätze vermeiden, indem
wir sageni „In diesem Zusammenhang
beschloß die Kommission, dem eidg,Justiz-
und Polizeidepartement zu empfehlen, es
wolle seine Verfügung vom 16, August
1948 aufrechterhalten und demgemäß die
neuen amerikanischen Sealed-Beam-
Scheinwerfer, da sie den geltenden Bor-
schriften nicht entsprechen, vom 1, Januar
1949 an nicht mehr zulassen," (So wird
das Datum „1, Januar bzw, 31, Dezember"
aufzufassen sein, oder wie ist dieBezichung
(„bzw,") zwischen dem I, Januar und dem
31. Dezember 1949?)

2S. Aufgabe
(Um auch noch einen Beitrag zu leisten

zum „Fleischkrieg".) Im Bericht der
„NZZ," über eine Tagung der Metzger-
mcister lesen wir! „Es wurde darauf hin-
gewiesen, daß durch vermehrten Verkauf
und Verwertung von heute in erstklassiger
Qualität zur Verfügung stehenden Ge-
srierflcisches die schwierige Lage überbrückt
werden könne," Verbesserungen erbeten
bis fünf Tage nach Erscheinen des Heftes.
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